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Gauben und Dacheinschnitte sind architektonische Elemente, die geeignet sind, das 
ästhetische Erscheinungsbild zu verbessern und die Wohnqualität und Funktionalität von 
Dachgeschossen deutlich zu erhöhen. Aktuell sind die Vorschriften bezüglich des Einbaus von 
Gauben und von Dacheinschnitten im Bau- und Planungsrecht in unserem Kanton restriktiv und 
erschweren Bauherren und Architekten die Realisierung dieser Massnahmen. Zudem sind die 
Genehmigungsverfahren langwierig und schwierig, was zu Verzögerungen und zusätzlichen 
Kosten führt. 

Die Lockerung von Vorschriften bezüglich Gauben und Dacheinschnitten (besonders auch in 
den Schonzonen) im Bau- und Planungsrecht würde nicht nur zu einer attraktiveren und 
vielfältigeren Dach- und Architekturlandschaft beitragen, sondern auch die Entwicklung und 
Nutzung des Ausbaus von Dachgeschossen fördern. Dies würde der Wohnungsknappheit durch 
Verdichtung in bereits bestehenden Gebäuden entgegenwirken und insgesamt zu einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung beitragen.  

Die Anzugestellenden bitten deshalb den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, 

- welche Möglichkeiten er sieht, um unter den heutigen rechtlichen Gegebenheiten 
vermehrt und grosszügig Gauben und Dacheinschnitte zu erlauben, 

- welche Massnahmen konkret nötig sind, um die gewünschten Erleichterungen 
einzuführen,  

- und ob er bereit ist, die bestehenden Gesetze und Vorschriften entsprechend zu 
überarbeiten bzw die nötigen Massnahmen zu ergreifen, um den Einbau von Gauben und 
Dacheinschnitten grosszügig zu erleichtern und zu fördern.  
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